
r) Personen, die von den Nationalsozialisten finanzielle Sondervorteile 
erhielten.

s) Personen, die infolge nationalsozialistischen Einflusses sich dem 
Militär- oder Frontdienst entzogen haben.

t) Rechtsanwälte, auf welche die in Kategorie ,,C“ des Anhangs 1 zum
l.Teil des Technischen Handbuchs für Gerichts- und Gefängnisoffiziere 
(2. Auflage) aufgeführten Merkmale zutreflen.

u) Angestellte bedeutender industrieller Handels-, landwirtschaftlicher 
oder finanzieller Betriebe mit dem folgenden oder einem entsprechen
den Titel: Generaldirektoren, Direktoren, Präsidenten, Vizepräsiden
ten, Geschäftsführer, Betriebsführer, Betriebsleiter, Betriebsobmann, 
Bürochef; das für die Aufstellung der Richtlinien eines Unternehmens 
verantwortliche technische Personal, wie Chefingenieur, Ober
ingenieur, Betriebsingenieur usw.; alle Mitglieder des Vorstandes und 
des Aufsichtsrats; alle Personen mit der Befugnis zur Einstellung und 
Entlassung von Personal.

v) Nahe Verwandte prominenter Nationalsozialisten s o l l e n  n i c h t  be
schäftigt werden.

13. Richtlinien für die Ausübung des Ermessens bei Entfernung 
und Ausschluß von Einzelpersonen

Bei der Nachprüfung all dieser Fälle ist von den grundsätzlichen Fragen 
auszugehen, ob eine Person im Sinne der in Artikel 2 dieser Direktive 
gegebenen Begriffsbestimmung mehr als nur nominell der National
sozialistischen Partei angehört hat oder nicht. In Zweifelsfällen sollen 
Leute nicht eingestellt oder in Beschäftigung behalten werden, falls andere, 
politisch zuverlässigere, wenn auch sachlich weniger geeignete Personen 
zur Verfügung stehen. Solchen Personen sind nach Möglichkeit nur Posten 
von geringerer Verantwortung zu geben, bis sie ihre politische Zuverlässig
keit bewiesen haben. Es ist w e s e n t l i c h ,  daß die leitenden deutschen 
Beamten an der Spitje von Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen er
wiesene Gegner des Nationalsozialismus sind, selbst wenn dies die Anstel
lung von Personen nach sich zieht, deren Eignung, ihren Aufgabenkreis 
zu erfüllen, geringer ist.

Ausgefertigt in Berlin, den 12. Januar 1946.
(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte dieses Ge

sekes sind von V. Sokolowskij, General der Armee, B. H. Robertson, 
Generalleutnant, Oliver P. Echols, Generalmajor, und L. Koelt), Armee
korpsgeneral, unterzeichnet.)

Kommunique
32. Sitjung des Koordinierungskomitees

Am 17. Januar fand in Berlin unter dem Vorsitj von General Robertson 
die ordentliche Si^ung des Koordinierungskomitees statt. Auf der Sitjung 
waren anwesend: Armeegeneral Sokolowskij, General Clay und General 
Koeltz.
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